Bergsamariterstiftung 

für abgelegene Alpentäler der Schweiz

Grundsätze der Gewährung finanzieller Beiträge

Der Stiftungsrat der Bergsamariterstiftung für abgelegene Alpentäler der Schweiz, gestützt auf Art. 4 der Stiftungsstatuten, erlässt als Grundsätze:

	
	Art. 1



	Sachliche Unter-stützungsbereiche
	Die Stiftung gewährt finanzielle Beiträge für Aktivitäten oder Projekte (nachfolgend: Vorhaben) in Bergregionen (Voralpen, Alpen und Jura), die darauf abzielen, 

	
	· das Samariterwesen attraktiv zu gestalten und die Mitgliederzahl der Samaritervereine zu halten oder zu steigern

	
	· die Leistungsfähigkeit der Samaritervereine und Kantonalverbände des Schweizerischen Samariterbundes (SSB) zu optimieren und die Präsenz der Samaritervereine in Bergregionen aufrecht zu erhalten

	
	· die Stellung der Samariter als Leader im Bereich der Ersten Hilfe durch Laien, als wichtigste Organisation von Freiwilligen im Rettungswesen und als grösster Kursanbieter in diesem Sektor zu wahren


	
	Der Stiftungsrat konkretisiert diese Unterstützungsbereiche regelmässig in einem Aktionsprogramm.



	
	Art. 2


	Berechtigung zur
Einreichung von
Beitragsgesuchen
	Berechtigt zur Einreichung von Beitragsgesuchen sind im Prinzip auf über 800 m.ü.M gelegene Samaritervereine in Bergregionen (Voralpen, Alpen und Jura) sowie Kantonalverbände des SSB, denen Samaritervereine aus diesen Regionen als Mitglieder angehören.

	
	Diese Samaritervereine und Kantonalverbände können auch um Beitragsgesuche einreichen für Vorhaben, die sie mit anderen Samaritervereinen oder Kantonalverbänden realisieren möchten.

	
	Kantonalverbände können nur um Beiträge ersuchen für Vorhaben zu Gunsten beitragsberechtigter Samaritervereine.


	
	Art. 3


	Kriterien zur Bemessung von Beiträgen
	Bei der Bemessung der Beiträge werden berücksichtigt

	
	· die Verfügbarkeit finanzieller Mittel des Gesuchstellers

	
	· der Nutzen des zu finanzierenden Vorhabens

	
	· die Effizienz des geplanten Mitteleinsatzes

	
	· die gemäss Budget der Stiftung für Vergabungen pro Kalenderjahr zur Verfügung stehenden Mittel.


	
	Art. 4


	Kriterien zur Beurteilung des Nutzens
	Kriterien zur Beurteilung des Nutzens eines Vorhabens sind namentlich

	
	· die Zahl profitierender Aktivmitglieder eines oder mehrerer Samaritervereine

	
	· die Grösse der Zielgruppe in der Region, die profitieren soll

	
	· die Dauer und Intensität der erzeugten Wirkung.


	
	Art. 5


	Kriterien zur Beurteilung der Effizienz
	Kriterien der Beurteilung der Effizienz des Mitteleinsatzes sind namentlich:

	
	· das Verhältnis zwischen geplantem Aufwand und erwarteter Wirkung 

	
	· koordinierende planerische Absprachen mehrerer Samaritervereine oder Kantonalverbände des SSB 

	
	· Kooperationen mit anderen Partnern, namentlich mit Organisationen des Schweizerischen Roten Kreuzes.



	
	Art. 6


	Gesuchsabwicklung 
und Beitragsgewährung
	Gesuche um Beiträge der Stiftung werden auf dem offiziellen Gesuchsformular beim Zentralsekretariat des SSB eingereicht und enthalten alle zur Beurteilung des zu finanzierenden Vorhabens notwendigen Angaben resp. Beilagen.

Das Zentralsekretariat lädt die Kantonalverbände ein zur Stellungnahme zu den Beitragsgesuchen der ihnen angehörenden Samaritervereine.

Über die Zusprechung von Beiträgen entscheidet die Vertretung des SSB im Stiftungsrat im Rahmen der vorliegenden Grundsätze und des Aktionsprogramms des Stiftungsrates. Der Zusprechungsentscheid wird dem Gesuchsteller schriftlich zur Kenntnis gebracht und ist nicht anfechtbar.


	
	Art. 7


	Reporting und Respektierung des Zwecks der Vergabung

	Mit der Beitragsgewährung legt die Stiftung allfällige Auflagen sowie Form und Inhalt der Berichterstattung über die Verwendung der von der Stiftung zur Verfügung gestellten Mittel fest (Reporting).

Beitragsempfänger bestätigen ihr Einverständnis mit allfälligen Auflagen und dem verlangten Reporting schriftlich vor Erhalt von Mitteln der Stiftung.

Mittel, die nicht für das im Beitragsgesuch umschriebene Vorhaben verwendet werden, müssen der Stiftung zurückerstattet werden.



	
	Art. 8



	Andere Gesuche
	Andere Gesuche um finanzielle Beiträge können dem Stiftungsrat unterbreitet werden, sofern sie dem Zweck der Stiftung entsprechen (Art. 8 der Statuten).


	
	Art. 9


	Gültigkeit
	Die vorliegenden Grundsätze sind gültig in den Jahren 2008 und 2009. Sofern nicht ein Mitglied des Stiftungsrat bis zum 30. September 2009 schriftlich eine Ueberprüfung verlangt, bleiben die Grundsätze ohne weiteres für ein Jahr und alsdann jeweils wieder für ein Jahr in Kraft.


	
	Art. 10



	Sprache
	Massgebend ist die französische Fassung des vorliegenden Dokumentes.


Vom Stiftungsrat der Bergsamariterstiftung für abgelegene Alpentäler der Schweiz verabschiedet und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt an dessen Sitzung vom 3. Dezember 2007
Für den Stiftungsrat:

Antoine Rochat


    Christophe Mercier


Monika Dusong
Präsident des Stiftungsrates
    Mitglied des Stiftungsrates

Mitglied des Stiftungsrates
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